
Text der Verfassung Axt. 2-6

Artikel 2
(1) Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den 

Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Be
mühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates. Die weitere Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines 
hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effekti
vität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeits
produktivität ist die entscheidende Aufgabe der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft.

(2) Das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbau
ern, den Angehörigen der Intelligenz und den anderen Schichten des Volkes, das so
zialistische Eigentum an Produktionsmitteln, die Leitung und Planung der gesell
schaftlichen Entwicklung nach den fortgeschrittensten Erkenntnissen der Wissen
schaft bilden unantastbare Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung.

(3) Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist für immer beseitigt. 
Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes Eigen. Das sozialistische Prinzip »Je
der nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung« wird verwirklicht.

' Artikel 3
(1) Das Bündnis aller Kräfte des Volkes findet in der Nationalen Front der Deut

schen Demokratischen Republik seinen organisierten Ausdruck.
(2) In der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik vereinigen die 

Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte des Volkes zum gemeinsamen Han
deln für die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. Dadurch verwirklichen sie 
das Zusammenleben aller Bürger in der sozialistischen Gemeinschaft nach dem 
Grundsatz, daß jeder Verantwortung für das Ganze trägt.

Artikel 4
Alle Macht dient dem Wohle des Volkes. Sie sichert sein friedliches Leben, schützt 

die sozialistische Gesellschaft und gewährleistet die sozialistische Lebensweise der 
Bürger, die freie Entwicklung des Menschen, wahrt seine Würde und garantiert die in 
dieser Verfassung verbürgten Rechte.

Artikel 5
(1) Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik üben ihre politische 

Macht durch demokratisch gewählte Volksvertretungen aus.
(2) Die Volksvertretungen sind die Grundlage des Systems der Staatsorgane. Sie 

stützen sich in ihrer Tätigkeit auf die aktive Mitgestaltung der Bürger an der Vorberei
tung, Durchführung und Kontrolle ihrer Entscheidungen.

(3) Zu keiner Zeit und unter keinen Umständen können andere als die verfas
sungsmäßig vorgesehenen Organe staatliche Macht ausüben.

Artikel 6
(1) Die Deutsche Demokratische Republik hat getreu den Interessen des Volkes 

und den internationalen Verpflichtungen auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus
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